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Linz, am 27.02.2025 

 
 

GUTACHTEN zur HABILITATIONSSCHRIFT 
 

mit dem Thema 
 

Die zivilprozessuale Klage und das Klagerecht 
Eine rechtsvergleichende Untersuchung grundlegender Fragen 

 
eingereicht von JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. 

 

1. Offenlegung 

Mit ist die Verfasserin der Habilitationsschrift, Frau JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M., seit 

22.3.20217 persönlich bekannt. Sie hatte mich eingeladen, auf der von der Tschechischen 

Gesellschaft für das Zivilprozessrecht in Zusammenarbeit mit dem Tschechischen 

Justizministerium veranstalteten internationale Konferenz zum Thema „Die neue tschechische 

ZPO“ in Brno (22. – 23.3.2017) einen Vortrag zu halten. Seit einem Besuch mit Studierenden 

in Brno im September 2023 sind wir auch „per Du“, was in der (überschaubaren) 

österreichischen juristischen „scientific community“ durchaus üblich ist, ohne dass damit eine 

spezifische persönliche Nahebeziehung zum Ausdruck kommt.  

2. Vorbemerkung 

Mit dem Zivilprozessrecht der Tschechischen Republik bin ich nicht näher vertraut. Ich kann 

daher die Richtigkeit der Darstellung der Habilitandin zum tschechischen Zivilprozessrecht, 

insbesondere die bisherige dogmatische Durchdringung des gewählten Habilitationsthemas 
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nicht überprüfen, sehr wohl aber die Darstellung zum deutschen und insb zum österreichischen 

Zivilprozessrecht. Das ändert aber nichts daran, dass mir die Veranschaulichung der 

tschechischen Rechtsprechung und Literatur zu dem Thema in der Habilitationsschrift schlüssig 

erscheint, weshalb ich sie auch meiner Beurteilung zugrunde lege. Ich bin auch nicht mit den 

im juristischen Bereich in der Tschechischen Republik üblichen Zitierweise vertraut und habe 

überdies keinen Zugriff auf die zitierten Werke, soweit sie in der Tschechischen Republik 

erschienen sind.  

Verschiedene Aspekte, die für einen an die österreichische und die deutsche 

Zivilprozessordnung gewohnten Juristen ungewohnt sind (zB das Erfordernis derselben 

sachlichen Zuständigkeit für die subjektive Klagenhäufung) haben sich im Lauf des Lesens der 

Arbeit geklärt: Die tschechische ZPO kennt bei der sachlichen Zuständigkeit keine 

Wertzuständigkeit, sondern lediglich – in österreichischer Diktion – Eigenzuständigkeiten.  

3. Einleitung 

Die Arbeit befasst sich mit einem zentralen Thema des Zivilprozessrechts und nimmt eine 

umfassende dogmatische Analyse auf einer stark rechtsvergleichenden Grundlage (Österreich, 

Deutschland) vor. Durch die systematische Gegenüberstellung der untersuchten Institute in der 

tschechischen, der österreichischen und der deutschen Rechtsordnung und die kritische 

Auseinandersetzung mit bestehenden Konzepten leistet die Autorin einen bedeutenden 

wissenschaftlichen Beitrag zur dogmatischen Fundierung sowie zur Fortentwicklung des 

Themas. 

Die Thematik der Arbeit ist wegen der Bedeutung für die Möglichkeit der Rechtsdurchsetzung 

von erheblicher dogmatischer und praktischer Relevanz. Die prozessuale Ordnung eines 

Rechtsstaats steht und fällt mit der Gewährleistung effektiven Rechtsschutzes, der wiederum 

von den prozessualen Rahmenbedingungen für die Durchsetzung von Ansprüchen abhängt. Die 

Habilitationsschrift geht dieser Fragestellung mit hoher wissenschaftlicher Präzision nach und 

analysiert das Klagerecht nicht nur in seiner klassischen dogmatischen Dimension, sondern 

auch unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen.  
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Die Autorin zeigt eindrucksvoll, dass sich in Klage und Klagerecht auch ein umfassenderer 

Wandel des Prozessrechts widerspiegelt, der sich in den untersuchten Staaten unterschiedlich 

vollzogen hat. Von besonderer Bedeutung ist dabei, dass in der Tschechoslowakei die 

österreichische ZPO weiter bis 1950 gegolten hat. Heute gilt nach wie vor die bei ihrer 

Erlassung sozialistisch geprägte tschechische ZPO aus dem Jahre 1964, die allerdings mehr als 

150-mal novelliert wurde. Nach dem Jahr 1989 wurden immer wieder verschiedene 

Kommissionen beauftragt, einen Entwurf einer neuen ZPO auszuarbeiten, ohne dass dieses Ziel 

bisher erreicht worden wäre. Eine im Jahr 2016 bestellte Arbeitsgruppe legte einen stark an die 

österreichische ZPO angelehnten Entwurf vor, der im November 2017 vom Justizministerium 

zur Diskussion gestellt wurde; in das Gesetzeswerdungsstadium ist allerdings auch dieser 

Entwurf nicht gelangt. Aufgrund der sozialistischen Vergangenheit weist die ZPO nach wie vor 

eine Reihe von strukturellen Besonderheiten auf, die sich in der Konzeption des Klagerechts 

bis heute niederschlagen. 

4. Zusammenfassend zum Inhalt 

Die Arbeit ist in acht Kapitel sowie eine abschließende Literaturübersicht gegliedert, das 

Klagerecht (Kapitel 1), die Klage (Kapitel 2), die Klageschrift (Kapitel 3), die Klagearten 

(Kapitel 4), die Klageänderung (Kapitel 5), die Klagezurücknahme (Kapitel 6), die Widerklage 

(Kapitel 7) und Schlussfolgerungen (Kapitel 8). 

In Kapitel 1 beginnt die Autorin beginnt mit einer Analyse der römischen Rechtsquellen und 

zeichnet die Entwicklung des Klagerechts von der Antike bis zur Moderne nach. Sie stellt 

verschiedene Theorien zum Wesen des Klagerechts vor, darunter die materielle und die 

prozessuale Konzeption. Besonders detailliert werden die dualistische Theorie und die Lehre 

vom abstrakten Klagerecht untersucht. 

Kapitel 2 befasst sich mit der Klage als prozessualem Instrument zur Durchsetzung von 

Rechten. Es werden die gesetzlichen Regelungen in den untersuchten Rechtsordnungen 

dargestellt und verglichen. Die Autorin zeigt auf, wie die Klage den Streitgegenstand bestimmt 

und welche prozessualen Wirkungen die Klageerhebung entfaltet. Ein besonderer Schwerpunkt 

liegt auf den Fragen der Klagbarkeit und der Zulässigkeitsvoraussetzungen. 
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Das Kapitel 3 widmet sich der formalen und inhaltlichen Gestaltung der Klageschrift. Die 

Autorin analysiert die Anforderungen an die Klageschrift in den untersuchten Rechtsordnungen 

und zeigt, wie sich diese im Laufe der Zeit verändert haben. Ein zentraler Punkt ist die 

Bedeutung der Beweismittelangabe sowie die Frage, inwieweit eine ungenügende Klageschrift 

das Verfahren beeinflussen kann. 

Kapitel 4 beschäftigt sich mit den verschiedenen Arten von Klagen, die im Zivilprozess von 

Bedeutung sind. Es werden die Leistungsklage, die Feststellungsklage und die 

Gestaltungsklage untersucht. Dabei legt die Autorin besonderes Augenmerk auf die 

Unterschiede in den untersuchten Rechtsordnungen und verschiedene Unstimmigkeiten. 

In Kapitel 5 untersucht die Autorin die Möglichkeiten und Grenzen der Klageänderung, 

ausgehend von den Interessen beider Parteien (insb auch der beklagten Partei) sowie des 

Gerichts. Besondere Beachtung wird der Frage geschenkt, wann eine Änderung des 

Streitgegenstandes vorliegt und unter welchen Bedingungen eine solche Änderung zulässig ist. 

Die Arbeit liefert hierbei wertvolle Erkenntnisse für die Praxis, insbesondere im Hinblick auf 

die Anforderungen an eine Klageänderung. 

In Kapitel 6 wird das Institut der Klagezurücknahme untersucht. Die Autorin analysiert die 

rechtlichen Voraussetzungen und Folgen der Klagezurücknahme in den untersuchten 

Rechtsordnungen und beleuchtet die unterschiedlichen Konzepte der Parteiautonomie im 

Prozessrecht. 

Kapitel 7 behandelt die Widerklage als Verteidigungsmittel des Beklagten. Die Autorin zeigt 

die Bedeutung der Widerklage (und der Aufrechnungseinwendung) für die Prozessökonomie 

auf und diskutiert die rechtlichen Anforderungen an eine erfolgreiche Widerklage. 

Das abschließende Kapitel 8 fasst die zentralen Erkenntnisse der Arbeit in 29 Punkten 

zusammen. Die Autorin betont die Notwendigkeit einer dogmatischen Fundierung des 

Klagerechts und zeigt mögliche Reformperspektiven auf. 
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5. Würdigung der Arbeit 

Als ich das Thema der Arbeit sah, schien es mir zu breit – ich befürchtete, dass die 

Habilitationsschrift vielleicht einen starken Lehr- und Handbuchcharakter bekommen könnte. 

In der starken Betonung des rechtsvergleichenden Ansatzes, der drei auf einer gemeinsamen 

Grundlage beruhenden Zivilprozessrechtsordnungen einbezog, sah ich die Gefahr einer zu 

geringen dogmatischen Durchdringung. Persönlich habe mir auch einige Fragen 

aufgeschrieben, an denen ich messen wollte, in welche Tiefe die Autorin vordringt. 

Nach dem Lesen der Arbeit kann ich weitestgehend Entwarnung geben (auch meine Fragen 

wurde von minimalen Ausnahmen abgesehen behandelt und beantwortet). Zweifellos verführt 

der Vergleich „verwandter“ Zivilprozessrechtsordnungen zu einer gewissen Detailverliebtheit, 

weil grundlegende Abweichungen meist fehlen, doch liegt der Hauptverdienst der Arbeit darin, 

auf diese Weise oft überraschend einfache Zukunftsperspektiven für Wissenschaft, 

Rechtsprechung und Gesetzgebung aufzuzeigen: Wie kann ein modernes Zivilprozessrecht 

„gelebt“ werden und was könnten die Akteure dazu beitragen? Insofern macht gerade eine 

Untersuchung von Zivilprozessrechtsordnungen einen Sinn, die auf einer gemeinsamen Basis 

beruhen, sodass die Abweichungen gering sind und praktische Auswirkungen divergenter 

Regelungen aufgezeigt werden können. Um ihr Ziel zu erreichen, sollte die Arbeit unbedingt in 

tschechischer Sprache veröffentlicht werden, denn sie trägt maßgeblich dazu bei, die Dogmatik 

des Zivilprozessrechts in der Tschechischen Republik voranzubringen.  

Die Arbeit verwertet unzählige Literatur- und Judikaturstellen, von denen viele gar nicht so 

leicht aufzufinden sind (Beispiele: die Entscheidung des österreichischen Obersten 

Gerichtshofs 3 Ob 207/07y zur Unzulässigkeit der Zurückweisung des Eventualbegehrens vor 

Entscheidung über das Hauptbegehren oder mein 2013 erschienener Beitrag in der Festschrift 

90 Jahre Fürstlicher Oberster Gerichtshof zur Auswirkung von Mediationsvereinbarungen auf 

die Einleitung von zivilgerichtlichen Verfahren). 

Die Arbeit ist sehr gut lesbar geschrieben, was bei einer Autorin, deren Muttersprache nicht die 

deutsche Sprache ist, besonders hervorzuheben ist. Tippfehler finden sich nur ganz selten (zB 

Seite 51: „fehlende Unklagbarkeit“ statt „fehlende Klagbarkeit“). 
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6. Einige inhaltliche Punkte 

Abgesehen von Klageänderung und Klagezurücknahme, wo offensichtlich die größten 

Unterschiede zwischen dem deutschen/österreichischen Zivilprozessrecht einerseits und dem 

tschechischen Zivilprozessrecht andererseits bestehen, liegt für mich persönlich der 

interessanteste Teil bei der ausführlichen Behandlung der Feststellungsklage und der 

Rechtsgestaltungsklage, ihres Verhältnisses zueinander und des Verhältnisses beider Klagearten 

zur Leistungsklage. Das Herausarbeiten der Feststellungsklage als besonderer 

Rechtsschutzform, die an bestimmte Voraussetzungen anknüpft, die nicht notwendigerweise 

mit denen der Leistungsklage übereinstimmen, halte ich für sehr überzeugend (215 ff), ebenso 

das Anliegen, den Gegenstand der Feststellungsklage durch das Rechtsverhältnis (bzw das Recht) 

zu bestimmen, nicht durch das rechtliche Interesse (228).  

Bei der ausführlichen Behandlung des Rechtsschutzbedürfnisses wäre eine Auseinandersetzung 

mit der aktuellen Diskussion über SLAPP-Klagen (strategic lawsuit against public 

participation) interessant gewesen. 

Auch die Einbeziehung aktueller Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung des 

Zivilverfahrensrechts hätten intensiver berücksichtigt werden können. Zweifellos hat die 

Autorin darauf hingewiesen, dass „Einzelheiten des elektronischen Rechtsverkehres … in 

dieser Arbeit nicht behandelt [werden], da es sich um einen eigenen Rechtsbereich handelt, der 

weit über das Zivilverfahren hinausgeht“. Allerdings wirft die zunehmende Etablierung 

elektronischer Klageerhebungsverfahren doch auch recht komplexe dogmatische Fragen auf, 

die auch für die die Rechtsschutzgewährung und damit auch die Rechtsstaatlichkeit von 

Bedeutung sind. Mit dieser Thematik hätte auf diese Weise auch die Anschlussfähigkeit an 

gegenwärtige rechtspolitische Diskussionen weiter gefördert werden können. 

Keine Kritik vermag ich an der Fokussierung des Rechtsvergleichs auf das tschechische, 

österreichische und deutsche Zivilprozessrecht zu üben, da mir dieser Zugang angesichts der 

engen historischen und dogmatischen Bezüge dieser Rechtsordnungen zueinander letztlich 

sinnvoll erscheint. Damit scheint mir auch eine Erweiterung der rechtsvergleichenden Analyse 

um weitere kontinentaleuropäische sowie anglo-amerikanische Rechtsordnungen nicht 
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wirklich sinnvoll. Möglicherweise wäre weitere Perspektiven eröffnet worden, doch 

gleichzeitig hätte das die Arbeit wohl weiter „zerzaust“, weil intensiv an der Frage der 

Übertragbarkeit einzelner Regelungsmodelle zu arbeiten gewesen wäre. 

7. Fazit 

Die Arbeit überzeugt insbesondere durch ihren strukturierten und analytischen Aufbau, die 

präzise Begriffsverwendung sowie die genaue rechtsvergleichende Perspektive. Die 

systematische Erörterung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den drei 

untersuchten Rechtsordnungen ermöglicht nicht nur eine dogmatische Einordnung der 

jeweiligen nationalen Konzepte, sondern zeigt auch Entwicklungspotenziale für die zukünftige 

Gestaltung auf. Dabei nimmt die Autorin durchaus eine differenzierte Bewertung der jeweiligen 

nationalen Regelungen vor und setzt sie in Bezug zu übergeordneten Prinzipien des 

Prozessrechts. 

Insgesamt handelt es sich um eine wissenschaftlich anspruchsvolle und methodisch 

hervorragend durchgeführte Untersuchung, die nicht nur eine vertiefte dogmatische Analyse 

leistet, sondern auch einen praxisrelevanten Mehrwert für die Weiterentwicklung des 

Zivilprozessrechts bietet. Immer wieder hinterfragt die Autorin kritisch etablierte Judikatur 

(und Lehrmeinungen) und vertritt nachvollziehbare eigene Ansichten. Die Habilitationsschrift 

stellt somit einen substantiellen und eigenständigen Beitrag zur wissenschaftlichen 

Auseinandersetzung mit dem Klagerecht dar und erfüllt in hohem Maße die Anforderungen an 

eine Habilitationsleistung. 

8. Reviewers questions: 

Im tschechischen Recht fehlt ein Zwischenantrag auf Feststellung. Gleichzeitig wird offenbar 

in Entscheidungsbegründungen enthaltenen Vorfragenbeurteilungen Rechtskraftwirkung bei-

gemessen. Werden hier auch Grenzen gezogen und wie könnte eine sinnvolle Lösung dieser 

Frage aussehen? 

Gibt es Grenzen für die Zulässigkeit von Schlichtungs- und Mediationsvereinbarungen (mit 

einem Verzicht auf Anrufung staatlicher Gerichte)? Hat die Gestaltung einer Schlichtungs- oder 






















